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Satzung

§ 1 Name und Sitz

Der Verein führt den Namen KlangKlub. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V."
Der Sitz des Vereins ist 70435 Stuttgart Steinheimer Str. 6 A.

§ 2 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Ziel, Zweck und Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur.

Der Satzungszweck wird  insbesondere verwirklicht  durch:

� regelmäßiges gemeinsames Musizieren,

� die Förderung musikalischer Gruppen und Formationen, denen die 
Gelegenheit des gemeinsamen Musizierens gegeben wird,

� die Durchführung von Workshops, Seminaren, Musik- und 
Improvisationskreisen, 

� die Interpretation und Integration von Musik aus verschiedenen Kulturkreisen 
als Beitrag zur Völkerverständigung.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.
Der KlangKlub ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral. 

§ 4 Mittelverwendung

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins weder einbezahlte Beiträge zurück noch haben sie irgendeinen Anspruch 
auf das Vereinsvermögen. Hiervon ausgenommen sind dem Verein zur Verfügung 
gestellte Mitgliederdarlehen. 

§ 5 Verbot von Begünstigungen

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 6  Erwerb der Mitgliedschaft

1) Mitglieder können alle natürlichen Personen werden, die diese Satzung 
anerkennen. 

2) Die Aufnahme des Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstands aufgrund 
eines schriftlichen Aufnahmeantrages. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf 
der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

Näheres regelt die Mitgliederordnung.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungs-
berechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer 
Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbe-
sondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßi-
ger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Aus-
schluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Be-
rufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den 
Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Ver-
eins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung 
der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat 
aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

§ 8  Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. 
Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.
Näheres regelt die Mitgliederordnung.

§ 9 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 10 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehört 
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entge-
gennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer/innen, Festsetzung 
von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Sat-
zung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnah-
me und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, so-
weit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.
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Einmal im Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

Die Mitgliederversammlung kann auch ausnahmsweise digital stattfinden. In diesem 
Fall ist allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ein digitales Endgerät nutzen zu 
können, sofern diese nicht selbst die Möglichkeit dazu haben.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
von Gründen verlangt.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungs-
schreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein 
bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. Die Einladung kann auch digital erfolgen.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche 
vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der 
Versammlung bekanntzumachen.

Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den 
Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 11 Vorstand

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und 
dem/der Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt.

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.

Die Wiederwahl ist zulässig.

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.
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Wahl des Vorstandes 

Im Wechsel werden von der Mitgliederversammlung jeweils für zwei Jahre gewählt: 

1. Vorsitzender  (in ungeraden Jahren) 

2. Vorsitzender, Kassier  (in geraden Jahren)

§ 12 Kassenprüfung

Die Mitgliederversammlung wählt  zwei Kassenprüfer/in. Sie  werden versetzt im 
Wechsel für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Näheres regelt die Finanzordnung.

Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein.

Die Wiederwahl ist zulässig.

§ 13 Ordnungen und Rechtsgrundlagen

Der KlangKlub regelt die Zuständigkeiten durch Beschlüsse und Entscheidungen 
seiner Organe in folgenden, zu diesem Zweck erlassenen Ordnungen: 

1) Mitgliederordnung
 
2) Geschäftsordnung 

3) Finanzordnung 

4) Haus- und Nutzungsordnung

Diese Ordnungen sind, wie auch etwaige weitere Ordnungen, für alle Mitglieder ver-
bindlich. Sie bedürfen der Beschlussfassung bzw. Änderung durch die Mitgliederver-
sammlung, wenn dies in der Ordnung entsprechend vermerkt ist. 
Daneben sind die gültigen Rechtsgrundlagen wie z.B. BGB und steuerrechtlichen 
Vorschriften zu beachten. 

§ 14 Aufwendungsersatz und Vergütungen 

1) Die Mitglieder des Vorstands sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig, können jedoch 
eine Tätigkeitsvergütung erhalten. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

2) Beauftragte des Vereins und die Inhaber von Vereinsämtern, die ehrenamtlich für 
den Verein tätig werden, haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB 
für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 
sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
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3) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 
6 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden 
nur gewährt, wenn die Aufwendungen angemessen und üblich sind und mit Belegen 
und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, einzeln nachgewiesen werden 

4) Vom Vorstand können per Beschluss, im Rahmen der steuerrechtlichen Möglich-
keiten, Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festge-
legt werden. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins. 

5) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a ESTG ausgeübt werden. 

6) Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit nach Abs. 5 trifft der 
Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

7) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage. 

§ 15 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Hilfsorganisation“ Ärzte ohne Gren-
zen“, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder  
mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 16  Datenschutz 

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der KlangKlub seine Adresse, sein Alter und 
seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-
System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Stuttgart, 21.02.2021
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